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► Nr.  VO/2023/11942
öffentlich

Lübeck, 17.02.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jesko Beyer (E-Mail: jesko.beyer@luebeck.de Telefon: 122-2033)

Kommunalwahl 2023: Handlungsfähigkeit der Aufsichtsräte sicher-
stellen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

06.03.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
28.03.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.03.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
 

1. Um im Zuge des Zusammentreffens von Kommunalwahl und Amtszeitende vieler 
städtischer Aufsichtsratsmandate die Handlungsfähigkeit der Aufsichtsräte in den 
städtischen Gesellschaften zu erhalten und den städtischen Einfluss in den Gesell-
schaften zu sichern, werden die in der Anlage aufgeführten Aufsichtsratsmitglieder 
erneut als Aufsichtsratsmitglieder bestellt. Amtszeitbeginn ist jeweils der Tag, der auf 
das ansonsten eintretende Amtszeitende folgt. Sollte die Amtszeit bereits abgelaufen 
sein, erfolgt die erneute Bestellung unverzüglich.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Gesellschafterbeschlüsse zu 
veranlassen.

3. Gemäß den Gesellschaftsverträgen erfolgt die Bestellung zwingend jeweils für eine 
volle neue Amtszeit. Die Bürgerschaft entscheidet in ihrer neuen Zusammensetzung 
nach der Kommunalwahl über eine Neubesetzung der Aufsichtsräte unter Beachtung 
von § 15 Gleichstellungsgesetz (Geschlechterquote).

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.160 Frauenbüro Zustimmung
1.300 Recht keine rechtlichen Bedenken

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: × Nein- Begründung:
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Die Entscheidung hat keine Auswirkungen 
auf Kinder und Jugendliche.

Die Maßnahme ist: × neu
× freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
× Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: × Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

./.

Begründung:
 
Nach den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen der städtischen Gesellschaften erfolgt 
die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder für die Dauer von drei vollen Geschäftsjahren. Das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Mitgliedschaft endet 
mit dem Ende der Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates 
für das dritte Geschäftsjahr entschieden hat.
Die Bürgerschaft hat am 23.05.2019 die Beschlüsse zur Bestellung der städtischen Auf-
sichtsratsmitglieder gefasst. In der Zwischenzeit gab es außerdem einzelne Beschlüsse zu 
Nachbesetzungen von Mandaten.
Für die überwiegende Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder laufen nun ihre Amtszeiten mit dem 
Tag des Beschlusses der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des jeweiligen 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 aus. Die Entlastung folgt i. d. R. unmittelbar auf die 
Feststellung der Jahresabschlüsse im Juni 2023. Einige dieser Sitzungen sind bereits termi-
niert.
Die Anlage zu dieser Vorlage enthält die Liste der betroffenen Aufsichtsratsmandate. Die 
Bürgerschaft kann jedes Aufsichtsratsmitglied, das sie bestellt hat, jederzeit wieder abberu-
fen. Erfahrungsgemäß vergibt die Bürgerschaft nach einer Kommunalwahl die Aufsichts-
ratsmandate neu. Der genaue Zeitablauf ist aber abhängig von den politischen Prozessen 
(Mehrheitsfindung) und insoweit mit Unsicherheiten behaftet. Aus den nachfolgend darge-
stellten Gründen stellt dies ein potentielles Problem für die städtischen Gesellschaften und 
für die städtische Beteiligungssteuerung dar:
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Folgen für die Aufsichtsräte

Nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2022 endet das Mandat. Eine Fortführung der Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglied (quasi geschäftsführend im Amt) bis zu einer Neubesetzung ist nicht möglich.
Die Aufsichtsräte, der Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH, der Grundstücks-
Gesellschaft TRAVE mbH, der KWL GmbH, der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, 
der Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung und der 
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung sind dann mit der Ent-
lastung und dem Ende des Mandats nicht mehr beschlussfähig, da es an der erforderlichen 
Mindestanzahl von Aufsichtsratsmitgliedern fehlt. Es müssen mindestens drei Mitglieder an 
der Beschlussfassung teilnehmen (Regelung im Gesellschaftsvertrag analog § 108 Abs. 2 
Aktiengesetz).
Die Aufsichtsräte der Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der BQL Be-
rufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH, der Sana Kliniken Lübeck 
GmbH, der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH (bis 31.12.2022 Stadtwerke Lübeck GmbH), 
der Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH (bis 31.12.2022 Stadtverkehr Lübeck GmbH) der 
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH (bis 31.12.2022 Stadtwerke Lübeck Holding GmbH), der 
TraveNetz GmbH und Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH bleiben beschlussfähig, da neben 
den städtischen Aufsichtsratsmitgliedern in diesen Gesellschaften auch Mitglieder von Mit-
gesellschafter:innen und/oder als Arbeitnehmervertreter:innen entsandt bzw. gewählt wur-
den. Dessen ungeachtet gilt auch in diesen Fällen, dass die Hansestadt Lübeck im Sinn ihrer 
Treuepflicht als Gesellschafterin gehalten ist, Mandate unverzüglich nachzubesetzen.
Fraglich wäre zudem, ob die Hansestadt sich durch Verzögerungen bei der Mandatsnachbe-
setzung (vorübergehend) ihres von der Gemeindeordnung (§ 102 GO) geforderten ange-
messenen Einflusses im Aufsichtsrat begeben würde.

Folgen für die Beteiligungssteuerung der Hansestadt Lübeck

Die Aufsichtsräte haben eine Schlüsselfunktion in der Governance-Struktur der Hansestadt
Lübeck, da sie zu den Entscheidungen, die die Hansestadt Lübeck als Gesellschafterin tref-
fen soll, vorab beteiligt werden.
Ohne eine Empfehlung des Aufsichtsrates kann die Gesellschafterin Hansestadt Lübeck in 
der Gesellschafterversammlung nach den Regelungen im Gesellschaftsvertrag und der 
Hauptsatzung erst dann ihre Stimme abgeben, wenn ein entsprechender Hauptausschuss-
beschluss gefasst wird (§ 9 Abs. 5 der Hauptsatzung). Die Handlungsfähigkeit der Hanse-
stadt Lübeck als Gesellschafterin und infolgedessen auch der Gesellschaften wäre daher in 
zeitkritischen Angelegenheiten empfindlich eingeschränkt, wenn Aufsichtsräte längere Zeit 
nicht (vollständig) besetzt wären.

Beachtung des Gleichstellungsgesetzes

Für die Vergabe der Aufsichtsratsmandate gilt die Geschlechterquote gemäß § 15 des Ge-
setzes zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst (Gleichstellungsgesetz, GstG). 
Danach „sollen Frauen und Männer jeweils hälftig berücksichtigt werden. Bestehen Be-
nennungs- oder Entsendungsrechte nur für eine Person, sollen Frauen und Männer alternie-
rend berücksichtigt werden […]. Bestehen Benennungs- oder Entsendungsrechte für eine 
ungerade Personenzahl, gilt [die alternierende Besetzung] entsprechend für die letzte Per-
son“. Die Geschlechterquote ist für jeden Aufsichtsrat einzeln zu beachten.
Der § 15 GstG wird auch bei der vorgeschlagenen „Verlängerung“ der Aufsichtsratsmandate 
grundsätzlich beachtet. Hinsichtlich der Aufsichtsräte, in denen die Hansestadt Lübeck eine 
ungerade Anzahl von Mandaten besetzt, muss jeweils einem Mann eine Frau nachfolgen 
oder umgekehrt. Das betrifft die Aufsichtsräte der KWL, der TRAVE, der Grundstücksgesell-
schaft Metallhüttengelände und der BQL sowie das eine städtische Mitglied im Aufsichtsrat 
der Sana Kliniken Lübeck GmbH.
Die gesetzliche Regelung ist eine Soll-Vorschrift. Solche Vorschriften sind im Regelfall zwin-
gend und verpflichten die Adressat:innen – hier die Hansestadt Lübeck – grundsätzlich, ent-
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sprechend zu verfahren. Insoweit bedeutet ein gesetzliches „Soll“ im Regelfall ein „Muss“. 
Nur in Fällen, die von der Regel abweichen, darf ausnahmsweise abweichend verfahren 
werden (atypischer Fall).
Im vorliegenden Fall kommt es aufgrund terminlicher Zufälligkeiten zu einer Konstellation, die 
typischerweise nicht eintritt, nämlich dem zeitlichen Zusammenfall von Kommunalwahl einer-
seits und einer sehr hohen Anzahl von Aufsichtsrats-Amtszeitenden andererseits.
Daraus folgt zum einen, dass die Bürgerschaft noch vor der Kommunalwahl über eine Viel-
zahl von Mandatsvergaben entscheiden müsste, zum anderen aber, dass nach der Logik 
politischer Prozesse in dieser letzten Sitzung der Wahlperiode keine Grundsatzentscheidung 
über die Mandatsvergaben zu erwarten ist. Auch wenn formal Mandate für volle neue Amts-
zeiten vergeben werden, weil die Gesellschaftsverträge nur das zulassen, ist erwartungsge-
mäß davon auszugehen, dass nach der Kommunalwahl eine Neuvergabe erfolgen wird.
Die Wechsel-Regelung in § 15 GstG hätte zur Folge, dass dann nach voraussichtlich weni-
gen Monaten Amtszeit wieder von Frau zu Mann zurückgewechselt werden muss (oder in 
einer geringeren Anzahl von Fällen umgekehrt). Das aber entspricht klarerweise nicht dem 
Zweck der Regelung, die dazu beitragen soll, strukturelle Benachteiligungen von Frauen 
auszugleichen oder zu mindern.
Die Sachlage stellt insoweit einen solchen atypischen Fall dar.
Um § 15 GstG gerecht zu werden, muss die Bürgerschaft gleichwohl zeitnah für jeden Auf-
sichtsrat, für den die Hansestadt Lübeck eine ungerade Zahl an Mitgliedern bestellt, das je-
weils letzte Mandat mit einem anderen Geschlecht besetzen. Es wird erwartet, dass dies im 
Zuge der üblichen Neubestellung aller Aufsichtsratsmitglieder nach der Kommunalwahl ge-
schieht.

Anlagen:

– Liste der Personen, die erneut zu Mitgliedern des jeweils zugeordneten Aufsichtsrats 
bestellt werden

Bürgermeister Jan Lindenau
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Anlage 1: Liste der betroffenen Aufsichtsratsmandate

Gesellschaft Nachname Vorname Mandat endet

Friemer Gabriele Sommer 2023*

Wegner Hauke Sommer 2023*

Candan Aydın Sommer 2023*

Düwel Peter Sommer 2023*

Hinrichs Rüdiger Sommer 2023*

Lehrke Lars Sommer 2023*

Rüther Liane Sommer 2023*

Siebdrat Ulrike Sommer 2023*

Grohmann Carsten Sommer 2023*

Jansen Antje Sommer 2023*

Köhler-Kleyer Maria-Magdalena Sommer 2023*

Wagner Konstanze Sommer 2023*

Kaske Roswitha Sommer 2023*

Reinhardt Peter Sommer 2023*

Haltern Sabine 23.06.2023

Heidemann Frank 23.06.2023

Hildebrand Dagmar 23.06.2023

Stegemann Heike 23.06.2023

Brock Ulrich 23.06.2023

Lengen Marek 23.06.2023

Fiorenza Angela 19.06.2023

Krause Ulrich 19.06.2023

Stolzenberg Detlev 19.06.2023

Zunft Katjana 19.06.2023

Puschaddel Klaus 19.06.2023

Schopenhauer Gabriele 19.06.2023

Vorkamp Roland Sommer 2023*

Zunft Katjana 31.05.2023

Ehrich Ellen Sommer 2023*

Eickhoff Hermann 05.07.2023

Grabitz Friederike 05.07.2023

Schmidtke Claudia 05.07.2023

Tartemann Dagmar 05.07.2023

Mauritz Jochen 05.07.2023

Zahn Frank 05.07.2023

Sana Kliniken Lübeck GmbH Klüssendorf Stefan März 2023*

Pluschkell Ulrich 14.06.2023

Simon Bernhard 14.06.2023

Lengen Sonja 14.06.2023

Ramcke Arne-Matz 14.06.2023

Theuerkauff Silke 14.06.2023

Metzner Kerstin 19.06.2023

Möller Bernd 19.06.2023

Völker Astrid 19.06.2023

Zander Andreas 19.06.2023

Akyurt Michelle 21.06.2023

Gutzmann Tanja 21.06.2023

Junghans Hermann 21.06.2023

Rathcke Thomas 21.06.2023

Wind-Olßon Ursula 21.06.2023

Pluschkell Ulrich 21.06.2023

Petereit Peter 15.06.2023

Mählenhoff Silke 15.06.2023

Rieck Andreas 31.05.2023

von Lehmden Julia 15.06.2023

Stabe Henning 15.06.2023

Zander Andreas 19.06.2023

Metzner Kerstin 19.06.2023

Möller Bernd 19.06.2023

Völker Astrid 19.06.2023

Alam Ali Sommer 2023*

Lehmann Gabriele Sommer 2023*

Treumann-Greiff Claudia Sommer 2023*

* genaues Sitzungsdatum wird noch terminiert

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung

Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH (bis 31.12.2022 
Stadtverkehr Lübeck GmbH)

Stadtwerke Lübeck Energie GmbH (bis 31.12.2022 
Stadtwerke Lübeck GmbH)

Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH (bis 31.12.2022 
Stadtwerke Lübeck Holding GmbH)

Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung

TraveNetz GmbH

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck 
GmbH

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

KWL GmbH

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
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